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7. März 2011  
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An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

AH-2216, Arbeitsrichtlinie Libyen-Embargo 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie AH-2216 (Libyen-Embargo) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von den 

Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im Interesse einer 

einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 7. März 2011 
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1. Rechtsgrundlage 

Verordnung (EU) Nr. 204/2011 des Rates vom 2. März 2011 über restriktive Maßnahmen 

angesichts der Lage in Libyen - in weiterer Folge in dieser Richtlinie mit "Verordnung" 

bezeichnet. 

Inkrafttreten: 3. März 2011 (Datum der Veröffentlichung). 

2. Ausfuhr von zur internen Repression verwendbaren 

Ausrüstungen 

2.1. Ausfuhrverbot 

Es ist verboten, die im Anhang I der Verordnung angeführten, zur internen Repression 

verwendbaren Ausrüstungen, unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung in der Europäischen 

Union haben, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen in Libyen oder zur Verwendung in Libyen zu verkaufen, 

zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Ausrüstungen des Anhangs I der 

Verordnung umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. 

Fußnoten beschreiben jene Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der 

Kombinierten Nomenklatur, die tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

Beispiel: 

Gekennzeichnet ist Unterposition 8705 90 90: 

"Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich 
zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt" 
(Hinweis: Andere als vorher in den Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 
taxativ angeführte). 

Durch Fußnoten aus Unterposition 8705 90 90 beschrieben und der Maßnahme 
unterliegend: 

"Mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder 
geändert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen." 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3083700&ida=VO2042010&gueltig=20110525&hz_id=3083700
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2.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, unterliegen keinen Einschränkungen nach dieser Maßnahme. 

2.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren 

als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

2.2.3. Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 des BMWFJ 

Mit einem Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 kann das Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend feststellen, dass die darin genannten Güter nicht der 

Maßnahme unterliegen (maßnahmenbefreiende Wirkung). In der Ausfuhranmeldung muss 

der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter ein Feststellungsbescheid mit 

maßnahmenbefreiender Wirkung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4FSB 

("Feststellungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit dem 

eine Befreiung festgestellt wird") zu verwenden - außerdem ist die Nummer des Bescheides 

anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 5.6.3. 

2.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der zu interner Repression 

verwendbaren Ausrüstung kann genehmigt werden, wenn sie ausschließlich für humanitäre 

oder Schutzzwecke bestimmt ist. 

Für bereits durchgeführte Maßnahmen werden keine Genehmigungen erteilt. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter 

eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode C052 

("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, die Einschränkungen unterliegen") zu 

verwenden - außerdem ist die Nummer der Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im 

Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 5.6.3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=21
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2.4. Ausfuhrmöglichkeit ohne Ausfuhrgenehmigung 

Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelme, die vom Personal der 

Vereinten Nationen sowie vom Personal der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, 

von Medienvertretern, humanitärem Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie damit 

in Verbindung stehendem Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend 

nach Libyen ausgeführt wird. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter 

die Ausnahme in Anspruch genommen wird. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 

Y921 ("Von dem Verbot ausgenommene Waren") zu verwenden. 

2.5. Verpflichtende Vorabinformationen und Erklärung 

2.5.1. Vorabinformationen, Übermittlungspflicht 

(1) Den zuständigen Zollbehörden des betreffenden Mitgliedstaats sind für alle Waren, die 

aus dem Zollgebiet der Union nach Libyen verbracht werden, Vorabinformationen über den 

Abgang der Waren zu übermitteln. 

(2) Die einschlägigen Bestimmungen über summarische Ausgangsanmeldungen sowie 

Zollanmeldungen des ZK bzw. ZK-DVO (zu Fristen siehe Artikel 592b ZK-DVO und Artikel 

842d ZK-DVO) gelten für die Verpflichtung zur Übermittlung von Vorabinformationen über 

das Eintreffen der Waren, insbesondere in Bezug auf die Person, die diese Informationen 

bereitstellt, die einzuhaltenden Fristen und die erforderlichen Angaben. 

Summarische Anmeldungen können daher für die Einhaltung der Pflicht nach Absatz 1 

verwendet werden. 

2.5.2. Zusätzliche Erklärung 

Die Person, die die im Abschnitt 2.5.1. genannten Informationen bereitstellt, muss erklären, 

ob die Güter unter die Gemeinsame Militärgüterliste (in Österreich Anhang zur 

Außenhandelsverordnung 2005) oder unter die Verordnung fallen. 

In e-Zoll sind dazu je nach zutreffenden Eigenschaften folgende Dokumentenartencodes zu 

verwenden: 

Für Güter der Verordnung: 

 C052 ("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, die Einschränkungen 

unterliegen") oder 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5004700&ida=Au%dfHV2005&gueltig=APPDAT&hz_id=5004700
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 Y920 ("Andere Waren als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt"). 

Für Güter der Gemeinsamen Militärgüterliste: 

 4NAV ("Nicht in der Liste der Anlage zur Außenhandelsverordnung 2005 aufgeführtes 

Erzeugnis") oder 

 Wenn die Ausfuhr der Güter eine Ausfuhrgenehmigung erfordert, muss diese für die 

jeweilige Güterart vorliegen und gültig sein. In e-Zoll sind dazu die angeführten 

Dokumentenartencodes zu verwenden. Außerdem ist die Nummer der jeweiligen 

Ausfuhrgenehmigung im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 5.6.3. in der 

Ausfuhranmeldung anzuführen. 

3. Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen 

3.1. Ausfuhrverbot 

Den im Anhang II und Anhang III der Verordnung aufgeführten natürlichen oder juristischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar 

wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen. 

Die Maßnahme ist somit ein Totalembargo gegen die genannten Personen, umfasst also alle 

Güter der Kombinierten Nomenklatur. 

3.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

3.2.1. Andere als die im Anhang II und Anhang III der Verordnung 

aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen 

Güter aus der Kombinierten Nomenklatur, die an andere als im Anhang II und Anhang III 

der Verordnung aufgeführte natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen, unterliegen keinen 

Einschränkungen nach der Maßnahme im Abschnitt 3. 

3.2.2. Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 des BMWFJ 

Mit einem Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 kann das Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend feststellen, dass die darin genannten Güter nicht der 

Maßnahme unterliegen (maßnahmenbefreiende Wirkung, zB bei Namensähnlichkeit). In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter ein 

Feststellungsbescheid mit maßnahmenbefreiender Wirkung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=21
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Dokumentenartencode 4FSB ("Feststellungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, 

Familie und Jugend, mit dem eine Befreiung festgestellt wird") zu verwenden - außerdem ist 

die Nummer des Bescheides anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 5.6.3. 

3.3. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot mit Ausfuhrgenehmigung 

Das Verbot nach Abschnitt 3.1. gilt nicht für bestimmte eingeschränkte Zwecke. In diesen 

Fällen kann die Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen genehmigt werden. 

Bei der Ausfuhr von Gütern an eine in Absatz 1 angeführte Person in Libyen muss der 

Ausführer nachweisen, dass dafür eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist 

dazu der Dokumentenartencode C052 ("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, 

die Einschränkungen unterliegen") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 5.6.3.. 

4. Einfuhr 

4.1. Einfuhrverbot 

Es ist verboten, die im Anhang I der Verordnung angeführten, zur internen Repression 

verwendbaren Ausrüstungen, unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung in der Europäischen 

Union haben, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen in Libyen oder zur Verwendung in Libyen zu verkaufen, 

zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Ausrüstungen des Anhangs I der 

Verordnung umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. 

Fußnoten beschreiben jene Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der 

Kombinierten Nomenklatur, die tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

Kennzeichnungsbeispiel siehe Abschnitt 2.1. 
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4.2. Verpflichtende Vorabinformationen und Erklärung 

4.2.1. Vorabinformationen, Übermittlungspflicht 

(1) Den zuständigen Zollbehörden des betreffenden Mitgliedstaats sind für alle Waren, die 

aus Libyen in das Zollgebiet der Union verbracht werden, Vorabinformationen über das 

Eintreffen der Waren zu übermitteln. 

(2) Es gelten die Bestimmungen über summarische Eingangsanmeldungen sowie 

Zollanmeldungen des ZK bzw. ZK-DVO (zu Fristen siehe Artikel 184a ZK-DVO) für die 

Verpflichtung zur Übermittlung von Vorabinformationen über das Eintreffen der Waren, 

insbesondere in Bezug auf die Person, die diese Informationen bereitstellt, die 

einzuhaltenden Fristen und die erforderlichen Angaben. 

Summarische Anmeldungen können daher für die Einhaltung der Pflicht nach Absatz 1 

verwendet werden. 

4.2.2. Zusätzliche Erklärung 

Die Person, die die im Abschnitt 4.2.1. genannten Informationen bereitstellt, muss erklären, 

ob die Güter unter die Gemeinsame Militärgüterliste (in Österreich Anlage zur 

Außenhandelsverordnung 2005) oder unter die Verordnung fallen. 

In e-Zoll sind dazu je nach zutreffenden Eigenschaften folgende Dokumentenartencodes zu 

verwenden: 

Für Güter der Verordnung: 

 Y920 ("Andere Waren als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt"); 

Für Güter der Gemeinsamen Militärgüterliste: 

 4NAV ("Nicht in der Liste der Anlage zur Außenhandelsverordnung 2005 aufgeführtes 

Erzeugnis"). 

5. Durchfuhr 

Zur internen Repression verwendbare Ausrüstungen 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich die im Anhang I der Verordnung aufgeführten 

Ausrüstungen mit oder ohne Ursprung in der Gemeinschaft, die zur internen Repression 

verwendet werden könnten, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Libyen oder zur Verwendung in Libyen zu 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5004700&ida=Au%dfHV2005&gueltig=APPDAT&hz_id=5004700
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verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. Diese Formulierung ist so 

auszulegen, dass auch die Durchfuhr durch die Europäische Union mit eingeschlossen ist. 

Die Überwachung des Durchfuhrverbots erfolgt in jenen Fällen, in denen das 

Ausfuhrverfahren bei einer österreichischen Zollstelle erfolgt, nach den Vorgaben des 

Abschnitts 2. 

Wirtschaftliche Ressourcen 

Den im Anhang I oder Anhang III der Verordnung aufgeführten natürlichen oder juristischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar 

wirtschaftliche Ressourcen (der Begriff umfasst alle Güter) zur Verfügung gestellt werden 

oder zugutekommen. Wenn die umfassten natürlichen oder juristischen Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Durchfuhrverbot für 

alle Güter, außer jenen des Abschnitts 3.2. und des Abschnitts 3.3. 

Die Überwachung des Durchfuhrverbots erfolgt in jenen Fällen, in denen das 

Ausfuhrverfahren bei einer österreichischen Zollstelle erfolgt, nach den Vorgaben des 

Abschnitts 3. 

6. Strafbestimmungen 

6.1. Geltungsumfang der Verordnung 

Diese Verordnung gilt 

 im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 

 an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten 

unterstehen, 

 für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und 

außerhalb des Gebiets der Union, 

 für die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen 

Personen, Organisationen und Einrichtungen, 

 für juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug auf Geschäfte, die 

ganz oder teilweise in der Union getätigt werden. 
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6.2. Außenhandelsgesetz §§ 37 und 38 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der Verordnung sind die vorgesehenen 

Strafbestimmungen des § 37 AußHG 2005 und gegebenenfalls auch die des § 38 AußHG 

2005 anzuwenden. Dies betrifft auch jene Fälle, in denen nachträglich festgestellt wurde, 

dass Ausnahmen zu Unrecht in Anspruch genommen wurden. 

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=37
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=38
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=38
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